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§ 31
Pflichten des Kallers

(1) Der Halter ist für die Beachtung der für den Be
trieb eines Flugplatzes geltenden gesetzlichen Bestim
mungen und der bei der Genehmigung erteilten Auf
lagen verantwortlich.

(2) Er hat den Flugplatz im Rahmen der Genehmigung 
für den Start und die Landung von Luftfahrzeugen be
reitzuhalten und ist für die Instandhaltung des Flug
platzes verantwortlich.

(3) Er hat alle vertretbaren Vorkehrungen zu treffen, 
um Störungen, die vom Betrieb des Flugplatzes aus
gehen, zu beseitigen oder auf ein dem Stand der Tech
nik entsprechendes Maß zu mindern.

(4) Der Betrieb eines Flugplatzes darf nur mit Zustim
mung des Ministeriums für Verkehrswesen eingestellt 
werden.

%
^ (5) Die zuständigen staatlichen Organe können die Be

nutzung eines Flugplatzes beschränken oder .den Flug
platz sperren. /

§ 32

Sicherheitszone und Flugplatzzone

(1) Mit der Genehmigung zur Anlage eines Flugplatzes 
ist zur Gewährleistung der Sicherheit der An- und Ab
flugbewegungen ein Bereich bis zur Ausdehnung von 
15 km von der Mitte des Flugplatzes festzulegen, in 
dem keine Luftfahrthindernisse errichtet werden dürfen 
und in dem für die Errichtung von Bauwerken und für 
Anpflanzungen Beschränkungen angeordnet werden 
können (Sicherheitszone).

(2) Mit der Genehmigung zum Betrieb eines Flug
platzes ist ein Bereich festzulegen, dessen Luftraum für 
den Flugbetrieb des Flugplatzes bestimmt ist (Flugplatz
zone).

(3) Innerhalb der Sicherheitszone sowie einer Entfer
nung von 15 km von einer Flugsicherungsanlage dürfen 
Anlagen, die optische, akustische oder elektromagne
tische Störwirkungen auslösen können, nur mit Zustim- 
mung der zivilen Flugsicherung errichtet werden. Diese 
Genehmigung ist nicht einzuholen für Anlagen, die 
nach dem Gesetz über das Post- und Fernmeldewesen 
und den dazu erlassenen Anordnungen genehmigungs- 
oder anmeldepflichtig sind. Zwischen dem Ministerium 
für Post- und Fernmeldewesen und dem Ministerium 
für Verkehrswesen ist festzulegen, in welchen Fällen 
Genehmigungen nur nach vorheriger Abstimmung er
teilt werden dürfen.

(4) Flugsicherungsanlagen sind alle Gebäude, Einrich
tungen, Ausrüstungen und Anlagen mit den dazugehö
rigen Grundstücken, die für die Zwecke der Flugsiche
rung genutzt werden. Auf sie finden die für Flugplätze 
geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung. IX.

IX. ^ l u g b e t r i e b  

§ 33
Sicherheit im Flugbetrieb

(1) Die Vorbereitung und Durchführung der Flüge hat 
nach Luftverkehrsvorschriften zu erfolgen, die die 
höchste Sicherheit gewährleisten.

(2) Die zivile Flugsicherung hat die Aufgabe, die Be
wegungen der Luftfahrzeuge im Luftraum und auf den 
Flugplätzen durch Beratungen, Weisungen und Kontrol
len zu sidiern.

(3) Die Weisungen der Organe der Flugsicherung sind 
— außer in Fällen von Luftnot — für alle Angehörigen 
des Luftfahrtpersonals verbindlich.

§ 34

Flugfunkverkehr

Für die Ausrüstung von Luftfahrzeugen und Flug
plätzen mit Funkanlagen sowie für die Ausübung des 
Flugfunkdienstes gelten neben den Bestimmungen die
ses Gesetzes das Gesetz über das Post- und Fernmelde
wesen und die dazu erlassenen Anordnungen.

§ 35

Freigabe des Luftraumes

(1) Für Flüge können Flugräutne oder Luftstraßen zur 
Benutzung vorgeschrieben werden.

(2) Bestimmte Teile des Luftraumes können vorüber
gehend oder dauernd gesperrt werden (Luftsperrgebiete).

(3) Für bestimmte Teile des Luftraumes kann die Be
nutzung beschränkt oder zeitweise untersagt werden 
(Gebiete mit Flugbeschränkungen).

(4) Die Luftsperrgebiete und die Gebiete mit Flug
beschränkungen sind bekanntzumachen.

§ 36

Start und Landung außerhalb van Flugplätzen

(1) Ein ziviles Luftfahrzeug darf mit Ausnahme von 
Notlandungen außerhalb von Flugplätzen nur starten 
oder landen, wenn dies vorher durch das Ministerium 
für Verkehrswesen genehmigt ist.

(2) Die vorherige Genehmigung ist bei Landung von 
Segelflugzeugen und Freiballonen sowie bei Rettungs
und Katastropheneinsätzen nicht erforderlich.

(3) Eigentümer und Rechtsträger von Grundstücken 
müssen Landungen und Starts außerhalb von Flug
plätzen dulden. Dabei entstehende Schäden hat der Luft
fahrzeughalter nach Maßgabe dieses Gesetzes zu er
setzen.

§ 37 

Fluglärm

Belästigungen durch Fluglärm sind im Rahmen der 
technischen Möglichkeiten und des erforderlichen Ge
sundheitsschutzes zu vermeiden.

§ 38

Mitführen von Sachen

(1) Waffen, Munition, Sprengstoffe, radioaktive Stoffe, 
giftige Gase, Sporttauben und Funkgeräte dürfen — so
weit sie nicht zur Ausrüstung des Luftfahrzeuges ge-


